
 

 

E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das IPR-Gesetz geändert und das Bundesgesetz über 
internationales Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum 
aufgehoben wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht 

Das Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPR-Gesetz), BGBl Nr. 304/1978, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 58/2004, wird wie folgt geändert: 

1. § 35 samt Überschrift lautet: 
„Vertragliche Schuldverhältnisse 

§ 35. (1) Vertragliche Schuldverhältnisse, die nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl. Nr. L vom 4. Juli 2008, S. 6, fallen, sind nach 
dem Recht zu beurteilen, das die Parteien ausdrücklich oder schlüssig bestimmen (§ 11). 

(2) Ist für ein solches Schuldverhältnis eine Rechtswahl nicht wirksam getroffen, so ist 
 1. ein gegenseitiger Vertrag, nach dem die eine Partei der anderen überwiegend Geld schuldet, nach 

dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem die andere Partei ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 
 2. ein einseitig verpflichtender Vertrag oder ein schuldbegründendes einseitiges Rechtsgeschäft 

nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem der Schuldner seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

Schließt eine Partei den Vertrag als Unternehmer, so ist statt des gewöhnlichen Aufenthalts die 
Niederlassung maßgebend, in deren Rahmen der Vertrag geschlossen wird.“ 

2. Die §§ 46 und 47 werden samt Überschriften aufgehoben. 

3. § 48 lautet: 
„§ 48. (1) Außervertragliche Schadenersatzansprüche, die nicht in den Anwendungsbereich der 

Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das 
auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II), ABl. Nr. L vom 31. Juli 2007, S. 
40, fallen, sind nach dem Recht zu beurteilen, das die Parteien ausdrücklich oder schlüssig bestimmen (§ 
11). 

(2) Ist für ein solches Schuldverhältnis eine Rechtswahl nicht wirksam getroffen, so ist es nach dem 
Recht des Staates zu beurteilen, in dem das den Schaden verursachende Verhalten gesetzt worden ist. 
Besteht für die Beteiligten jedoch eine stärkere Beziehung zum Recht ein und desselben Staates, so ist 
dieses Recht maßgebend.“ 
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4. § 50 Abs. 2 lautet: 
„(2) § 35  und § 53 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/1998 sowie die 

Aufhebung der §§ 36 bis 45 durch dieses Bundesgesetz treten mit 1. Dezember 1998 in Kraft und sind auf 
Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach dem 30. November 1998 entstanden sind.“ 

5. Dem § 50 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einem Ereignis, das nach dem 11. Jänner 2009 

eingetreten ist, ist § 48 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2009 anzuwenden; die §§ 46, 
47 und 48 Abs. 2 sind auf solche Schuldverhältnisse nicht mehr anzuwenden. Auf  Verträge, die nach 
dem 17. Dezember 2009 geschlossen werden, ist § 35 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2009 anzuwenden; § 53 Abs. 2 ist auf solche Verträge nicht mehr anzuwenden.“ 

6. § 53 Abs. 2 entfällt. 

Artikel 2 

Aufhebung des Bundesgesetzes über internationales Versicherungsvertragsrecht für den 
Europäischen Wirtschaftsraum 

Das Bundesgesetz über internationales Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen 
Wirtschaftsraum, BGBl Nr. 89/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 37/2007, wird 
aufgehoben; es ist auf Versicherungsverträge weiter anzuwenden, die vor dem 17. Dezember 2009 
geschlossen worden sind. 
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